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X- »I.
-tbonneinentspreis -

die Stadt Solo-
p. „à thnrii:
Ulb,nhrl. ffr. 4. 50.
-ücrteljährl.: Fr 2.25.
tNanco^ fur dir ganze

Schweiz
Halbjährl.: ffr. 5.--
Mertcljährl: ffr. 2. 00.
ffnr das A n zz d Pr.

Halbjahr franco:
3î' ganz Deutschland

u. Frankreich ffr. 6.

Samstag den 31 Juli

Für Italien ffr. 5. 60.
Für Amerika Fr. 8. 50.

Kinrückungsgobichr:
10 Cts. die Petitzeile

(3 Pfg. RM. fur
Deutschland.)

Erscheint
jeden Samstag

1 Bogen stark.

Briefe und Gelder
franco.

Programm
der

^crltres - ^Verfnnrnr lung
des

schweizerischen Pins-Vereins

in Schw yz
24., 25. und 20. August 1875.

Dienstag den 24. August.

^ Nachmittags ^/2 Uhr: Sitzung des
Ee n t r a l - C o m i t e ' s ini Colle-
giuin (Zimmer Nr. 3).

!t»i 5 îlhr: Com m if sionssi tz un-
gen im Collegium und zwar:

A. Commission für Wissenschaft,
Kunst, Schule, Kirchenmusik — im
Zimmer Nr. 20.

P Commission für Werke

^r christlichen Chantas (Inländische
Mission, Patronat der Lehrlinge, Ar-
bester, Auswanderer, Sonntagsheili-
gung w. -c.) — im Zimmer Nr. 11.

6. Co m mis sio n für Wahrung
ber kirchlichen Rechte und Interessen,
Presse, Vereinöwesen ic.) im Zimmer
Nr. 3.

Die an diesem Abend in Schwyz
bereits eingetrofsencn Mitglieder sind

ersucht, an jener Commission Theil
Zu nehmen, deren Gegenstand sie ani
uieisten interesstrt.

P»i 7 Uhr: Abendandacht in der

Pfarrkirche.

Mittwoch de» 25. August,
tlin 7^/2 Uhr: Scelamt und Li-

ber a für die verstorbenen Mitglieder
des Vereins in der Pfarrkirche. So-
dann

Erste G e n e r a l - V e r s a m in-
lung in der Collegiumskirche. Begrü-
ßung und öffentliche Vorträge,

îîln 11 Uhr: C 0 m m i s s i 0 n s s i tzu n-

3 en. (Wie oben in den Collegiumö-

^zimmern Nr. 20, 11 und 3.)
: Mittagessen im

pfing er die Weihe durch den Hochwst.

Bischof Jenny von Freiburg, assistirt von

den Hochwst. Bischöfen von Aosta und

von Bethlehem.

Jedermann, der die jüngste Geschichte

unseres Landes kennt, weiß, wie schwierig

die Stellung eines Bischofes in dieser Zeit

gewesen, und es bedürfte der ganzen Um-

sicht und des taktvollen Benehmens des

Neugcwählten, unter so hcikeln Verhält
nissen eine erschütternde Kollision der Ge-

walten zu vermeiden, und aus der politisch-

religiösen Aufregung allmälig wieder in
eine normale Lage einzulenken. Die Ver-^

dienste dieses Mannes fanden aber auch

über die engen Grenzen unseres Landes

hinaus ihre Anerkennung und zwar be-

sonders im Jahr 1334 bei der Frage

über das Dogma von der unbeflekten Ein-

pfängniß ocr allerseligsten Jungfrau: Alle

bewunderten diese tiefe Gelehrsamkeit, der

eine klassische lateinische Sprache zu Ge-

bote stand. Außer der oberwähnten Reise

war der Hochwst. Bischof von Preur
1862 für die Feier zur Heiligsprechung

der japanesischen Märtyrer in Rom, 1863

für die Gedächtnißseier des Conziliums-

schlusses in Trient und 1870 zum vati-

kanischen Conzil in Rom. Am 23 Nov.

1834 ertheilte ihm der hl. Vater den

Ehrentitel als Thronassistent, er stand ihm

nahe am Herzen dieser treue, unerschütter-

liche Mann, auf dessen Arm er sich eines

Tages vertraulich stützte mit den Worten:

»Pu es ?ötrus!» — Du bist Petrus

(ein Felsen).

Bereits in seinem achtzigsten Jahre un-

ternahm er vorigen Sommer noch eine

FirmungSreisö, seine theuern Schäflein

noch einmal zu sehen und die Jugend zum

großen Kampfe zu stärken, der die ganze

Welt erschüttert. Einige Zeit darauf

machte er eine schwere und lauge Krank-

heit durch, die für sein Leben befürchten

ließ: gegen Erwarten aber hatte er sich

den Sommer über auf die erfreulichste

Weise wieder erholt. Da hatte er am

12. d. M. nach dem Mittagessen einen

Um 2 Uhr: Zweite General-
Vers a m m l u n g in der CollegiumS-

kirche, mit öffentlichen Vortragen und

Referaten.

Hierauf V e r e i n S s i tz u n g und

sodann eventuell noch C 0 m m i s s i 0 n s-
s i tz u n g e n.

Um 7 Uhr: A b e n d a n d acht in der

Pfarrkirche vor dem ausgesetzten hoch-

würdigsten Gute.

Vorher und nachher finden die Ver-

einsmitglieder Gelegenheit zum Em-
pfange des hl. Bußsakraments.

Donnerstag den 26. August.

In den Früh stunden Gelegenheit

zum Empfange des hl. BußsakramcnlS.

Morgens k Uhr: Eine h l. C 0 m m u-

»ion m esse in der Pfarrkirche und

gemeinsame Co m m u n i 0 n

während derselben.

Um 7Ve Uhr: F e st p r e d i gt und

nachher P 0 n t i s i k a l a m t in der

Pfarrkirche. — Hernach ebendaselbst

öffentliche Vorträge. Schlußwort. Schluß-
andacht.

Mittags 12 Uhr: Festessen im Gast-
Hof zu» Rößli.

Luzern, Ende Juli 1875.

Im Auftrag des Central-Comite'S:

Der Vorstand.

«
S. Hn. Meter Josef von Bren-,

Aischof von Sitten.

Sonntag den 18. dieß schloß sich die

bischöfl. Gruft in Sitten über einen der

besten und gelehrtesten Männer, die je auf
dem Stuhle deS hl. Theodulus gesessen.

Die großartige Theilnahme aller Klassen

der Bevölkerung von Nah und Ferne be-

wies auf die beredteste Weise, daß man
den schweren Verlust empfand, den unsere

Diözese, und mit ihr die katholische Sache

in der ganzen Schweiz erlitten: Peter

Josef von Preur war ein Bischof

im ganzen großen Sinne des Wortes ge-

Wesen; er hatte den Hirtenstab, der nun

traurig an seinen Sarg angelehnt stand,

zugleich mit Kraft und Milde geführt und

über seinem Grabe herrscht nur eine Stim-
ine, die der Anerkennung und Verehrung!
Dieses allgemeine Gefühl fand seinen AuS-
druck in der Anwesenheit der Hochwür-
digsten Bischöfe Lachat von Solothurn
(Herr Marilley von Freiburg konnte xsl
für den folgenden Tag eintreffen), Bag-
noud von Bethlehem und Abt in St. Moriz,
der Hochwüroigen Herren Deleglise, Propst
auf dem St. Bernhard, Dunvyer, General-
vikar von Genf, Hornsteiu, verwiesener

Pfarrer von Pruntrut, dann einer großen

Anzahl Priester aus allen Theilen der

Diözese, ferner des Staatsrathes, der Ver-

tretung deS Großen Rathes, durch das

Schreibamt der Bezirke, durch die HH.
RegicrungSstatthaller und anderer Nota-

bilitäten, sämmtlicher Behörden der Stadt
Sitten und endlich zahlreicher Anverwand-

ten und Verehrer aus allen Landestheilen

und besonders einer großen BcvölkcrungS-

menge auS der Umgegend.

Peter Josef v. Preur wurde

geboren den 28. April 1793 in Vcnthen,

Bezirk Siders, begann seine Studien beim

Hrn. Pfarrer Walther in St. Moriz du

Lagues, und kam dann an daS Jesuiten-

Kollegium in Sitten, wo sich der junge

Schüler durch seine hervorragenden Talente

bald bemerkbar machte. Dem geistlichen

Stande sich weihend, verließ er im Jänner
1818 WalliS, um am deutschen Kollegium
in Rom Theologie zu studiren, von wo

er mit dem Doktortitel zurückkehrte und

1822 im Seminar von Valeria als Pro-
fessor seine segensreiche praktische Laufbahn

begann, und 5 Jahre später die Leitung
der Anstalt übernahm. In dieser Stellung
wirkte der Verewigte, der am 8. Dezbr.
1834 zum Kapitulardomherr erwählt

wurde, fort bis zu seiner Ernennung zum
Bischof, in dem sturmbewegten Jahre 1844.

Am 30. Juni deS gleichen JahreS em-

Airchen-Ieitung.
6
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Anfall von „Laub" (LiPsiMs, Nothlanf),
was aber keine Besorgniß erregte, zumal

der Ausdruck) eher verschwand, als zu-

nahm, Mittwoch Abends aber, als er

das Bett verlassen wollte, wurde er vom

Schlage gerührt, der ihn der vollen Be-

sinnung beraubte, ihm das Reden erschwerte

und ihn seiner Kräfte beraubte, ohne ihn

eigentlich zu lahmen. Am folgenden Tag

war der Zustand dcS hohen Kranken sehr

bedenklich, doch bis Mittag eher besser;

dann aber trat plötzlich eine Verschlim-

merung ein, unter allgemeiner Theilnahme

wurden die hl. Sterbsakramente ertheilt;
nach 4 Uhr scheint ein neuer Schlagan-

fall eingetreten zu sein und um 5 Uhr
Adends hatte die Diözese Sitten ihren ge-

liebten Hirten, ihren Valer verloren! ^

") Seine Hirten schreiben bilden eine

ausgezeichnete Sammlung theologischer AbHand-

langen; wir nennen hier die vorzüglichern:
l,u ttivl'Ni'l'tiie oeelôsinstignv (l'ni'êmo do

1848, 23 .sanvior) ;

llontro tu Ivcwro des inauvais livros et
dos »illnvais .journaux (16 mars 1848) ;

tlonlro l'irrêlijxion ot lo lrborlinago (es-
rêmv elo >843, 15 kovrier);

Im Oarümo et la pônitonco («arômv do

>847, 111 tövrior) ;

ba tilissiun do Kg',' l'êvêguo d'ilêsobon,
lê^at du öulnt-öicxo vn öuissv (carême do

>848, 28 lvvrior);
Im sonsualismo, lo rvspoot Irumain et I'in-

dopoudnnee, causes des transgressions de

t'abstinenoo sosrômo do 1881, 16 lévrier);
lms consêguvncvs du ,lubilô (carênm de

1882, 2 lvvrior) ;
lm Iviino et sos avantages (carême do

1883, 17 .jauvior);
8ur tlldgtiso (earêmo do 1884. 8 lévrier);
Kcoutvr l'Kgliso (carême do 1888, 17

lvvrior) ;

l,a seienoo de >a religion («arôme do 1886,
26 janvier)?

Lur la propagation do la bol (oarômo de

1387, 26 lvvrior) ;

àrguos «u csraetores do l'kgliso («a-
rômo de 1888, 13 sanvior) ;

1,a vraio loi (earênio do 1889, 19 levr.) ;

l,'ouc^eligue du 8t„-?ôro (8 mars 1866);
Ou'est-ce guo ta vie ekrôtivnne (carême

de 1861, 29 sanvior);
stu'est-eo guo le ?apo (carême île 1862,

13 lévrier);
Voxago ad limina (car. de 1863, 2 lèvr);
(Zu'est-eo c>us le dimanobo (ear. de 1864,

1 lévrier) z
1

Im ,lubilô (car. do 1868, 11 lévrier);
llxeellonco et mérite de la loi («arôme

de 1866, 1 lévrier) ;

Utilité do la loi (car. de 1867, 22 lôvr) ;

klôeossitè do la loi (ear. de 1868, 18 lôvr.);
Obstacles et perils do la loi (carême do

1869, 36 .janvier) ;

4lo>ons do conserver la lo! (carême de

1870, 8 lvvrior) ;

.11«tits de la suppression do grielgnes lêtos

(car. do 1871, 4 lévrier);

Gründung rines katholischen Er-
zichungsvcrcins für unser Gesammt-

valcrland.

Es ist uns eine gedruckte Einladung zu

Unterstützung obbezeichneter Angelegenheit

zugesandt werden. Derselben gern ent-

sprechend, nehmen wir die Hauptpunkte

dieser Einladung in unser Blatt auf. Ihr
Eingang lautet:

„Wollen Sie gütigst entschuldigen, daß

wir ergebenst Unterzeichnete cS wagen, Sie
im Namen des katholischen Erzichungs-
Vereins des KautonS St. Gallen und

Thurgau mit einer dringenden Augelegen-

heit zu behelligen und inständigst um that-

kräftige Unterstützung in derselben zu

bitten.

Wir sind nämlich mit der hochwürdigen

Geistlichkeit, der verehrten Lehrerschaft und

den werthen Familien Ihrer Gegend zu

wenig bekannt, als daß wir derselben diese

Angelegenheit ohne Ihre gütige Bermitt-

lung an'S Herz legen könnten.

Diese Angelegenheit ist die Gründung
ciucS katholischen ErziehungS-Vereins für
unser Gesammtvaterland. Wohl Keinem,

der den politischen, religiösen und sozialen

Erscheinung der Gegenwart, besonders aber

der Presse seine Aufmersamkeit schenkte,

konnte cS entgehen, daß von denjenigen,

welche den Glauben an Christus als Sohn
Gottes verloren haben, alles Mögliche ge-

than wird, die Schule in ihre Gewalt zu

bekommen, um durch dieselbe den Unglau-
ben schon in die zarten Kinderherzen pflan-

zen zu können.

Diese betrübende Wahrnehmung war cS,

welche bei Vielen den Gedanken der Eini-

gung nicht bloß der christlichen Lehrer,

sondern aller, welche am Werke der Er-
ziehung Theil zu nehmen berufen sind und

dieselbe im Sinne und Geiste der Kirche

ausführen wollen, also der christlichen

Eltern, Lehrer, Seelsorger und Jugend-

freunde wecken mußte und Mehrere veran-

laßte, an einer Versammlung in Zug die

Gründung eines katholischen ErziehungS-

Vereines der Schweiz anzuregen.

Ueberzeugt von der Nothwendigkeit und

Zeitgemäßheit eines solchen Vereins wählte
denn auch diese Versammlung sofort ein

Comite und beauftragte dasselbe, Statuten

pièges dresses contre la toi par ses en-
nomis (car. do 1872, 28 sanvior) ;

Obligation do xraticzuor la loi (carême
de 1873, 18 lévrier) ;

Union invincible au kontils romam (car.
do 1874, 8 kôvrier);

U'annôo.jubilaire ost une annêv do rê-
domption (car. do 1878, 28 sanvior).

für einen solchen Verein iu's Leben zu

rufen und zu verbreiten.

Am t>. Oktober verwichenen Jahres
konnten die vom engern Comite entwor-

fencn Statuten dem weilereu zur Geneh-

migung vorgelegt werden.

DaS Samenkorn ist also da; eS han-

delt sich nur noch darum, das Erdreich

für dasselbe empfänglich zu machen und

zur Ausstreuung desselben auch Saemäu-

ner zu finden, d. h. alle, die eS angeht,

von der Nothwendigkeit eines katholischen

ErziehungsvereiuS zu überzeugen, sowie

solche Personen zu finden, welche sich der

Einführung desselben mit Begeisterung,

Opserwilligkeit, mit Muth und Ausdauer

annehmen.

Das ist eS, worin wir Unterzeichnete

dem Comite, so gut es unsere schwachen

Kräfte erlauben, zur Seite stehen möchten.

Demgemäß hätten wir denjenigen El-
tern, Lehrern, Seelsorgern und Jugend-

freunden, welche noch nicht die geringste

Ahnung von der Gefahr haben, welche

dem Seelenheil der Jugend droht, zu zeigen,

wie groß und nahe dieselbe ist uns ihnen

dadurch die Ueberzeugung von der drin-

gendcn Nothwendigkeit eines Vereines bei-

zubringen, der den Zweck hat, diese Gefahr,
so weit und so gut eS möglich ist, abzn-

wenden.

Dieses kann wohl am besten dadurch

geschehen, daß wir darthun, welch ein

Geist einen großen Theil der schweizerischen

Lehrerschaft und damit auch der Schulen

beherrscht.

Der Geist einer Körperschaft, eines

Standes gibt sich durch seine Organe kund;
eS sei uns deßhalb erlaubt, statt aller

weitern Auseinandersetzungen, einige Stellen

aus den jüngsten Nummern der schweizer.

Lehrerzeitung, dem Organ des schweizer.

Lehrcrvereinö, welchem nicht bloß prote-
stautische, sondern auch jetzt noch katholische

Lehrer angehören, zu citiren." — Hierauf

folgen 9 Citate, welche alle wie den Geist

des Unglaubens, so auch die seichte Halb-

bildung und arrogante Absprecherei dieser

Menschen bezeichnen und christlichgesinnte

Eltern zum Widerstand gegen solche ver-

nichte Tendenzen aufrufen. Als Probe

wählen wir das dritte auS (Nr. lg, vom

8. Mai) : „D a s V e r h ä l t u i ß d e r
Volksschule zum Religions-
u n t e rich t." Hier ist zu lesen :

„Ein religionsunterricht soll in der

Volksschule erteilt werden und zwar durch
den lerer. H 49 der neuen bundesver-

fassung erklärt zwar allen und jeden reli-
gionsunterricht als sakultatif. Allein dise

bestimmung wäre nur dann gefärlich,
wenn 8 27, al. 3, der einen inter-

konfessionellen unterricht vorschreibst

nicht ausgefürt würde. In Amerika wir

in der schule kein religionsunterricht erteilt >

gleichwol oder villeicht eben deshalb >st

das amerikanische Volk daö religiöseste ans

der welk. Doch beweist diese erscheinung

noch nicht, daß dieses system in Amerika

daS richtigste ist, sondern nur, daß m

religiöse sugendbilduug in andern landet
eine unrichtige ist. Ich halte also dafür,

daß man einen vernünftige» religions'

unterricht in der Volksschule erteilen sä
Diser soll vom lerer erleilt werden un

zwar weil:
u. der lerer dadurch ein erzihuugsmittek

mer in di Hand bykommt;
d. der religivuSunterricht mer vor em-

artuug geschützt ist, wenn er nmst

gegenstand eines einzigen stände

bleibt.

Der Wunderglaube muß falle», auch

abgesehen davon, daß er mit der heutigen

Wissenschaft als eine erbschaft aus dem

Heidentum im Widerspruchs ist; denn ei

kann nur eine d e m o r a l i i i r e n d e

Wirkung haben und zwar auS folgenden

gründen :

1. Er schwächt die Vernunft, welche de»

menschen über daö tir erhebt und d>

göttliche kraft in im ist ; denn er ei'

schüttert das fundament dcS vcr-

nünftigen denkens, daS gesetz
des

kausalzusammenhanges. Für den

wunderglänbigen gibt es kein vcr-

nünftigcö denken mer, weil es für »>

kein gesetz und keine uaturordnnng

gibt.

2. Er schwächt den sittliche» willen;
denn er läßt in aller not des lebens

stets nur hülfe von außen, hrstst

durch ein wunder erwarten. Di stst'

lichen kräfte bleiben gefesselt durch

den wan; stumpfsinn ist di folge'

Der Wunderglaube kann auch uiclst

wollen; denn eS gibt für in kein

gesetz.

3. Er basirt auf einem nidrigen u»d

gemeinen gottbegriff; denn er seist

einen willkürlichen Gott voraus, also

einen unvernünftigen. Der wunder-

glaube ist darum eine gotteslästerung
und damit eine schändung der re-

ligion.

Aber auf dem gotteslästerlichen wunder-

glauben beruhen vile kirchendogmcn, u."

z. b. die echt heidnische vilgötlerei in der

dreieinigkeitslere, di lere von der gottes-

sonschast Jesu, von Jesu höllen- und hin"
melfart, die lere vom ganzen höllen- »"d

tcufelSspuk, von der „auferstehung des

fleisches", di süntheorie rc. rc.

Der atheismus ist eben das kind des

starren buchstabenglaubens, und so wie das

absolute königthum di Jakobiner erzeugt

hat, so erzeugt das Papsttum di gottes-

läuguer. Denn ->Pvs extrêmes ss iov'
estent.» Nicht die gottcsläugner sind der'

antichrist, sondern ihr Vater ist es <

— Wir schlißen mit dem antrage:
1. Die schweizerische gemeinnützige gs''

sellschaft möge in Vereinigung n»
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dem schweizerischen verein für freies
chrissxnlh u m di erstcllung eines
lcrinitlels für den i nte r k on -
^ s s i o ncllen religionöunterricht
der Volksschule als Preisfrage
ausschreiben.

2. Sie wolle beim tit. bnndesrat dafür
einkommen, daß Z 27, al. 3 der

l'undeöverfassung, woselbst ei» kon-
îessionelter religionsunterricht in den

Volksschulen verboten ist, auSgesürt
werde.

Wenn Bismark von jetzt an di

Digression Nom mer der schul-
"îdu » g als der Politik übertragen will,

darf man erwarten, daß der bund eS-

^ ebenfalls disen Weg betrete, wenn di
untonalen erzihungsdirektoren nicht wagen,
i duiideSverfassnng auszusüren!

»Einst wird kommen der tag. da die giftige
Noma dahinsinkt,

„Pius uiìd daö geschlecht der bann fluch
schlendernden Päpste;

„.tuen Völkern der Erde, die jetzo im wan
sick zerfleischen,

„Äiird er seise dann dringen und ere dem

Gott in der höhe.»

Nach dieser Darlegung fahrt die Ein-
ladung fort:

»AuS all diesen Auslassungen erhellt,

unbrüoerlich ein Theil unserer Landes-

Rossen den Art. 27 der neuen Bundes-

^ussung auslegen möchte. Trotzdem,

^ eö in Alinea 3 desselben klar und

gütlich h^ßt: Die öffentlichen
^ ch ulen sollen vo n d e n A n z e-
^ êr i gxaller Bekenntnisse
vhne Beeinträchtigung ihrer Glaubens-
»nd Gewissensfreiheit besucht werden kön-
ve» wollen also doch die Wortführer

VolkSvereinS einen sogenannten inter-
^'ufesstonellen Religionsunterricht ein-
schmuggeln und so für eine von ihnen er-
^dene Confession mit List und Gewalt
àopaganda machen"

»Mag nun auch die Zahl derer, welche

^Mentlich die Glaubens- und Gewissens-
Scheit als ein unveräußerliches Gemein-
g»t oller Schweizer betrachten und daher
den Art. 27 nicht nach dem Wunsche
^rnerischtu- Schnlinspekloren, sondern nach

uMem klaren unzweideutigen Wortlaut
Aterprctirt und ausgeführt wissen wollen,

ziemlich ansehnliche sein, die Gefahr
^ deshalb meistenorts doch vorhanden;
denn:

^ wurde — nach einer Corresponde»; des

kuth. Volksschnlblattes aus dem Aar
güu — „Entchristlichung der Schule"
überschrieben, in diesem Kanton der

kirchliche Religionsunterricht vor-
erst aus der gesetzliche» Unterrichtszeit

gewiesen, hierauf die Ertheilung der

biblische» Geschichte der Geistlichkeit

kutrissen und den Lehrern übertragen,
îvdann der konfessionelle Religions-

unterricht auS der Schule ausgewiesen

und durch einen ersetzt, welcher keinen

Namen und keine Heimat hat, und

endlich vom Großen Rathe beschlossen,

es sei auch für die Volksschule ein

konfessionsloses Religions-

Handbuch einzuführen;

2. wird diese Lchrerzeilung nicht bloß, wie

bereits bemerkt, von einem großen

Theile der jetzigen schweizerischen Lehrer-

schaft gehalten, sondern noch Urtheils-

unrcifen Seminarzöglingen als Lectüre

geboten ;

3. soll ja nach Art. 7 des Verfassung«-

entwurfeö im Kt. St. Gallen die un-

mittelbare Besorgung und Verwaltung
des Primarschnlwesens mit Inbegriff
der Fortbildungsschulen Sache der P o-

l i t r s ch e n Gemeinden werden.

WaS nun, wenn die Mehrheit einer

solchen politischen Gemeinde einen Lehrer

anstellt, welcher ein Seminar besucht hat,

an welchem solche Lecture, wenn nicht offen

empfohlen, aber doch geboten wurde

Nach den anö ihr geschöpften Grundsätzen

wird er eine» Religionsunterricht ertheile»,

welcher nichts weniger alS interkonfessionell

oder konfessionslos ist und daher die Ver-

fassung verletzen und protestantische und

katholische Kinder ärgern

Christliche Eltern, Lehrer, Seelsorger

und Jugendfreunde, wollt ihr die euch

anvertrauten Kinder auf so hinterlistige

Weise von dem Herzen desjenigen weg-

reißen lassen, der zu den Aposteln gesagt

hat: Lasset die Kleinen zu mir kommen

und wehret es ihnen nicht, denn ihrer ist

das Himmelreich?"
„Also für unsere Kinder wollen wir

väterlich warme Herzen haben, für ihr
Seelenheil so treu sorgen und so fest ein-

stehen, wie für unser eigenes, damit sie

uns immer und ewig danken.

Aber wie kann dieö geschehe»

Antwort: dadurch, daß wir erstens ge-

gen die Einführung eines solchen inter-

konfessionellen Religionsunterrichtes, wann,

wo, wie und von wem immer derselbe

versucht werden mag, als eine flagrante

Verletzung zweier Artikel der Bundeöver-

fassung und ein Attentat auf die Freiheit

bei den zuständigen Behörden entschieden

Protest einlegen; zweitens den katholischen

Erziehungsverein der Schweiz zur Wahr-

heit machen, somit allüberall, zu Stadt
und Land, zu Berg und Thal alle die-

jenigen, welche davon überzeugt sind, daß

vhne Festhalten an Christus und seiner

Kirche keine richtige Erziehung und darum

auch kein wahres zeitliches und ewiges

Glück möglich ist, sammeln und einigen,

sie durch Wort und Schrift dahin bringen,

daß sie einander durch materiellen und

geistigen Beistand befähigen, ihre Pflichten
alS christliche Erzieher zu erfüllen.

Zu dem also, zur Erkenntniß, freudigen,
ausdauernden und möglichst vollkommenen

Erfüllung der Pflichte», die wir als Eltern,
Lehrer und Erzieher haben, soll ein
E r z i e h n n g s v e r e i n führen."

-k- »
»

Wir sind mit der bisher angegebenen

Darstellung der Sachlage vollkommen ein-

verstanden, eben so von der dringende»

Nothwendigkeit eines „katholischen Erzie-

hnngsvereines für unser Gesammtvater-

land" durchdrungen. Nicht daS Gleiche

können wir sagen von den Mitteln,
diesen Verein zu organisire», zu erhalten

und zu bethätigen, und namentlich davon,

daß die Spitze auf die Haltung und Ver-

breitung eineS Vereinsorganö (das kathol.

Volksschulblatt), auf Krcisversammlungen
und allenfalls von Zeit zu Zeit eine Ge-

neralv-rsammlnng auSläust. DaS ist gut,
aber keinenfalls genügend. Wir zollen

dem „Volksschulblatt" alle Achtung, haben

es seit Jahren gehalten und wünschen ihm

von Herzen eine weit größere Verbreitung,
welche eö sehr wohl verdient. Aber mit

Papier allein und 50 Rappen jährlich ist's

nicht gethan; ein „katholischer Erziehnngö-

verein" soll Lehrer und Schulen
schaffen, die den Ansprüchen der Zeit ge-

nügen, Männer bilden helfen, die der

falschen Wissenschaft und dem uurechtlichen

Zwange erfolgreich entgegentreten können,

und nach einem gemeinsamen Plane über-

all daS Werk der Erziehung und des

Unterrichts im Sinn und Geist der röm.-
katholischen Kirche fördern. In dem Co-

mite des schweizerischen Erziehnngsvereinö
erblicken wir Namen, welche alles Ver-

trauen erwecken, daß sie zu dem großen

und nothwendigen Zwecke auch die adägua-

ten Mittel finden werden.

Ein großer Kampf um die Schule ist

im Anzug. Es ist die ausgesprochene Ab-

ficht der radikalen Partei, nicht bloß die

Kirche von der Schule auszuschließen

und diese letztere als einzige und aus-

schließliche Domäne des Staates an sich

zu ziehen; ihre Pläne gehen dahin: die

kommende Generation von Christus und

der göttlichen Offenbarung loszureißen,
und durch die bekannten Mittelstufen, zuerst

des sogen. Reformchristenthums und der

falschkatholischen Nationalkirche, dann der

ConfessionSlosigkeit, des „Vernunft- und

HumauitätSkultns", schließlich der Läug-

nung GotteS und der Unsterblichkeit zuzu-
führen und unser Volk im Keime zu ver-

giften. Dem intensiven, vielentscheidenden

Kampfe muß der Einsatz von Mitteln und

Kräften entsprechen. WaS in den Kan-
tonen Thurgan und St. Gallen, des-

gleichen in Freiburg schon dafür geschehen,

begrüßen wir freudig als einen guten An-
s .ng, hoffen aber, daß eS sich über die

ganze katholische Schweiz ausdehne und

seinen vollen Ausdruck und wirksamen

Mittelpunkt in einer Anstalt finde, welche

der fälschlich sich nennenden Wissenschaft

und ihren lächerlich aufgeblasenen Nach-
betern im „lererstande" Männer von

gründlicher und gediegener Bildung cut-

gegenstellt.

Das Singen wird staatsgesährlich.

„Es ist doch, traun, ein närrischer Befehl!"
Leuthold in Schiller's Tell.

In Oberrict, der Nachbarpfarrei Mont-
lingens, wurde den 20. d. das Fest der

hl. Margarita gefeiert. Hr. Pfarrer Falk
hielt daS Hochamt. Noch während des

Gottesdienstes wird dies neue Verbrechen

des kühnen Rebellen wider Kaiser und

Reich nach St. Gallen telegraphirt.
Entsetzt über die dem Vaterlande dro-

hende Gefahr sitzen die Väter besorgt zu

Gericht und Rath; um daS sichere Ver-
derben von Land und Volk abzuwenden

und die uralte Freiheit zu wahren, wird
endlich beschlossen:

1. Das Verbot der Ausübung von

pfarramtlichen und geistlichen Funk-
tionen wird für Hrn. Pfarrer Falk
in Montlingen (mit Ausnahme der

Lesung der stillen Messe) auf die

übrigen Theile der politischen Ge-

meindc Oberriet ausg^ehnt; hieven

wird den KirchcnverwaltungSräthen

von Kriesern, Oberrict und Kobel-
wald zur Nachachtnng und Kenntniß-
gäbe an die Herrn Pfarrherren Mit-
theilung gemacht.

2. Davon, daß der Hr. Pfarrer von
Oberriet dem Deplazetirten Gelegen-

heit gab zum Beichthören und zur
Abhaltung eines Hochamtes, wird
Akt genommen.

Ist daS möglich? Dem Pfarrer Falk

waren die pfarramtlichen und geistlichen

Funktionen in Montlingen durch die Re-

gierung verboten, aber nicht in den übri-

gen Pfarreien; nun dehnt die Regierung
dies Verbot auf die übrigen 3 Pfarreien
der politischen Gemeinde auS, weil Pfarrer
Falk etwas gethan, WaS ihm von keiner

Seite verboten war; zudem schreibt sie

den wackern Pfarrer und Deputat Krufer
von Oberriet auf'S schwarze Brett. Heißt
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das nicht Unschuldige strafen? Bismarcks

Lorbeeren lassen unsere Reformer nicht

mehr schlafen!

Geßler sehte einst den Hnt auf die

Stange, hieß die freien Schweizer die Re-

verenz davor machen ; zwei Wächtern wurde

die „Nachachtung" übertragen — aber diese

ärgerten sich darüber und sprachen: „Es
ist doch, traun, ein närrischer Befehl!"
WaS wird das Ausland und jeder ver-

nllnstige Schweizer über die neuesten Vor-

gänge denken? Eine stille Messe darf Hr.
Falk in Oberriet, Kriesern und Kobel-

wald lesen, aber kein Amt singen. Also

ist dein Pfarrer Falk buchstäblich das
Singen verboten. Beten darf er die

Gebete, aber nicht singen! Bei den Fran-
zosen wäre solch ein Regiment unmöglich

geworden; denn wer sich lächerlich macht,

tödtet sich selbst. Oder gelten hier etwa

Geßlers Worte:
„Weitschichtige Dinge sind im Werk

und Werden;

Das Kaiserhaus will wachsen;
was der Vater

Glorreich begonnen, will der Sohn
vollenden."

Alles soll frei sein im Schweizerland,
die Lästerungen auf Gott und seinen Ge-

salbten und seine Kirche und seinen Statt-
Halter, frei darf jeder Bummler das christ-

liche Volk verhöhnen mit der Behauptung:
wir stammen von dem Affen ab; frei darf

jeder Schneider und Schleifer sein Hand-
werk allüberall anSüben, ungestört singt

und redet und handelt überall daS Dirnen-

gesindel, nur der Geistliche, will nicht sa-

gen kathol. Pfarrer, nur der Geistliche

darf nicht — will nicht sagen — seine

geistlichen Funktionen verrichten, sondern

nicht einmal mehr singen «KIoà in à-
oslsis Leo!»

„Weitschichtige Dinge sind im Werk

und Werden." Die Kirchenverwaltungen
sind beauftragt, „nachzuachten", ob etwa

Herr Pfarrer Falk irgendwo singe, wie

Leuthold und Fricßhardt einst nachachten

mußten, wer die Reverenz vor dem Hut
mache oder nicht. Die Strafe der „Nicht-
achtung" wäre dann à In Montlinger-
Einlegung" von Landjägern. Werden die

Verwaltungen, wird der Administrations-
rath dies hinnehmen? Sie müssen'S; denn

die katholische Organisation ist nur sank-

tionirt unter Vorbehalt der Hoheitsrechte
des modernen Staates. Nun aber ge-
hört dazu auch das Recht der 7 Volks-
knechte, vulgo Regierungsräthe, dem Pfar-
rcr Falk daS Singen zu verbieten, und
den VerwaltungSräthen zu befehlen, dem

Hochw. Hrn. Falk den Mund zu ver-

stopfen, wenn er gegen daS Volk «Lomirms

vobisoum» singen sollte. Wer daran

zweifelt, ist einfach ein Ketzer, weil er die

Unfehlbarkeit des modernen Staates in

Frage stellt. Wo solche Mundverstopfcr

leicht zu haben wären, Gesellen, die mit
16 Jahren schon ziemliche Meister waren,

will ich im Interesse der öffentlichen Sitt-
lichkeit nicht sagen. Mit weichein Recht

wird Hochw. Hrn. Falk daS Beichthören

verboten? Ist daS nicht ein unerhörter

Eingriff in die Gewissensfreiheit? Woher

nehmen sich ein gewesener Prädikant und

Reformer das Recht, einem Bewohner

von Oberriet oder Kriesern oder Kobel-

wald zu verbieten, in dortigen Pfarrkirchen

Hochw. Hrn. Falk zu beichte» Wollet

ihr die freien Schweizer zwingen, über den

Rhein zu schiffen, um auf unfreiem Bo-

den beichten zn können, bei wem sie wol-

len? Dies Verbot ist kein Schlag für
Hochw. Hrn. Falk, der nur einer schweren

Verantwortung enthoben ist, wohl aber

für das katholische Volk, dem in der zar-
testen Angelegenheit die heiligste Freiheit

genommen wird. Hr. Hungerbühler, Sie
sind alt geworden und werden wahrschein-

lich nicht das Alter ihres seligen VaterS

erreichen; wenn Sie jeden Sonntag so

andächtig am Grabe des hl Gall beten

und betrachten, denken Sie auch nach,

welche Barmherzigkeit Sie in ihrer Todes-

stunde nach solchen Werken der Barmher-

zigkeit finden dürsten. Das schreibt Ihnen
ein Mann, den sie vielleicht hassen, der

Sie aber wie Hrn. Gmür ebenso auf-

richtig liebt, wie er Ihre Systeme verab-

scheut. Lassen Sie die Geistlichen doch in

Ruhe; deplazetircu Sie dafür den Teufel,

daß er am Tvdbette und beim Gericht

Gottes nicht mehr funktioniren dürfe —
„die Nachachtung" möge die Regierung

selbst übernehmen. So lange dies nicht

geschieht, werden wir Gott mehr gehorcken,

als den Menschen, und so oft das Gesetz

der Menschen mit dem Gesetze Gottes in

Widerspruch kömmt, wollen wir lieber dem

Landjägerhauptmann „des modernen Staa-

tes", als demjenigen der Stadt Gottes

in die Hände fallen.

Loyson eoutra. Pipy.
(Genfer-Bericht.)

Jüngst wurden eine Reihe von Briefen

eines gewissen Camcrle (genannt Omer)

veröffentlicht, welcher sich lediglich durch

den Hunger angetrieben fühlte, der berne-

rischen Sekte sich anzuschließen. Camerle

und seine Kollegen machten einen Versuch,

die Aechtheit dieser Briefe zu läugnen.
Nun schreibt Loyson in Genf an Pipy,
den StaatSpfarrer und Neoakteur der

„Demokratie" in Pruntrut, und bricht über

das jurassische StaatSpastorenthum in

folgender Weise den Stab:

Genf, den 6. Juli 1375.

„Mein Herr!
„Ich lese Ihr Journal nicht, es wurde mir

aber die jüngste Nummer desselben milgctheitt,
in welcher von mir in Betreff des Hrn. Omer
die Rede ist Obgleich ich grundsätzlich oie Ver-

läumrungen von Seite der Ultramontanen
und Freidenker mit Stillschweige» übersehe, so

will ich in diesem Falle doch eine Ausnahme
machen

„ES ist Thalsache, daß der Priester, dessen

V rtheidigung Sie übernommen haben, im
Zustande der Noth zu niir kam. Er war aller

zum Leben nöthigen Hilfsmittel entblößt und
anderseits gab er vor, sein Gewissen veibictc

ihm, eine Stelle als Pfarrer im berncrischen

Jura anzunehmen. Falsch ist jedoch, daß ich

ihn an Msgr. Mermillod gewiesen habe. Be-

vor er mich besuchte, war er bei Msgr. Mer-
millod in Ferner und erhielt von demselben

das Versprechen, daß er ihm einen Geldbeitrag

geben wolle, durch welchen er im Stand? sein

werde, in die Diözese Digne zurückzukehren.

Zugleich habe er die Versicherung erhallen,

man werde keine Erklärung verlangen, welche

seiner Ueberzeugung widersprechen würde Un-
ter diesen Umständen beschränkte ich mich dar-

auf, Hrn. Omer den Nach zu geben, Msgr
Mermillod nochmals zu besucheu und das

mündlich gegebene Versprechen schriftlich aus-

gefertigt zu verlangen.

„Hr. Omer übergab mir sodann die Ab-

schrift eines Briefes, welchen er über die wah rc
Situation im Iu r a geschrieben und

autorisirte mich, von derselben einen beliebige»

Gebrauch zu mache». Diesen Bries glaubte

ich einigen Personen zu ihrer Aufklärung mit-

theilen zu sollen und hiedurch kam er dann in
die Oeffentlichkeit. Hr. Omer spricht in dem-

selben in Bezug ans seine Milbrüber, welche

sich ihm näher anvertrauten, von „in den

Wagen des Unglaubens gespannten Eseln".
' Da ich mich von der Authenzilät des Briefes

überzeugt hatte, so traute ich meinen Augen

kaum, als ich sah, wie er vom Verfasser aus

unqualifizirbare Weise abgeläugnet wird und

wie ihn Ihr Journal einem ultramontanen

Fälscher zuschreibt. Ich halte daS von Hrn.
Omer selbst geschriebene und unterzeichnete

Aktenstück zu Ihrer Verfügung.
„Ja, mein Herr, ich glaube den wahren

Interessen der katholischen Reform in der

Schweiz und in der ganzen Welt einen Dienst

zu erweisen, wenn ich ihre Sache von dem

lügnerischen Gebühren trenne, wodurch sie im
bettlerischen Jura entehrt wird.

„Wenn Sie, mein Herr, vor zwei Jahren
in einem mir vorliegenden Briefe auch an ei-

nige Regeln der Klugheit erinnerten, die Sie

eingehalten wissen möchten, wenn Sie dann

ferner beifügten, daß Sie eine öffentliche
Ehe der Priester nicht wollen, daß

Sie dagegen nichts gegen „eine geheime
oder wenig bekannte Ehe" haben

und wenn, ich dann endlich diese Prinzipien
v orr Ihnen bei der Wahl der Mitarbeiter an-

gewandt sehe (wie mir vorliegende Briefe be-

weisen), so ist das Urtheil über Ihr Werk >»

meinen Auge» gifällt. Ich sehe in demselbc»

etwas Schlimmes, etwas, das mehr als der

UltramontaniSmnS mit der wahren kathoü-

scheu Reform, mit dem wahren Liberalismus

und ick muß sage», auch mit der Ehrcnhab

ligkeit im Widersprüche steht."

Six. K. LoysSN, Priester.

Der neue Stern am aktkatholischet»

Wernerstimmel.

Mit der Wissenschaft deö Hrn. Wocker,

welcher an die Stelle des Hrn. Professors

Friedrich nach Bern kommt, um altkatho-

lische Kirchengeschichte zu machen, muß es

nicht weit her sein.

Derselbe hat laut den „Histor.-polit-
Blättern" in daS großartig angelegte Werk

der „Allgemeinen deutschen Biographie'

über den berühmten Theologen Euse-"

b i u s A m o rt eine Abhandlung geschne-

ben, welche von einer verwunderlichen E>»'

seitigkeit und Leerheit des Verfassers zeuge

und sich einzig durch Phrasengewandtheit

auszeichne, das Hauptmerkmal der „freie»

Wissenschaft.

Wecker bemüht sich, den Eusebiuö Aniort

zu einem Geistesverwandten und Vorläm

fer des AltkatholiziSmuS zu stempeln-

während derselbe in seiner Pstsolossi»

solsizsiok wörtlich sagt: „Ich behaupt
nun, der römische Papst ist,

wenn er gx outkgsti'u lehrt-
unfehlbar." Und diese Behauptn»!?

belegt er durch 47 Väterstellen und siebe»

theologische Gründe.

Amort betrachtete die päpstliche Unfehb

barkeit als einen Satz äs steig iwplieit»
u<z stgstllibili, welcher von der Kirche-

weil er aus der Schrift und der einsör-

migen Ueberlieferung aller Kirchen »»^

guten Gründen als Lehre der Schrift u»d

der einhelligen Tradition leicht nachznwe»

sen sei, jeden Augenblick als
Glaubensartikel définirt
werden könne.

Eusebius Amort, welcher mit immense

Gelehrsamkeit auch gründliche Frömmigkeit

verband, verfaßte für Geistliche das L»"

votionuls ma.jus und verlangt darin-

daß der Geistliche bei der Vorbereitn»!?

zu einer Gcneralbeichte auch frage:
„Hast du nicht aus bloßer Hartnäckig'

keit deö Urtheils dich solchen Artikel"

widersetzt, die zwar noch nicht définis

sind, von denen aber doch wegen der ^
bereinstimmung der Kirche» und der Le^

rer moralisch gewiß ist, daß sie aus de>

hl. Schrift und aus der Tradition st^

gut nachweisen lassen?
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Die Arbeit Weckers hat aber das

^

ute, daß sie Anlaß zu einen, trefflichen
rlikel über Eusebius Amort in den

»Histvr, - Mit, Blättern" stegeben hat,
Möge deren Wunsch in Erfüllung ge-

k», daß dieser stroße GvtteSgelchrte, wel-

namenllich auf dem Gebiete der Mo-
^théologie hervorglänzte, zu seinem Cen-
'Zarinn, (er starb den 5, Februar 1775)
^nen Biographen findet, welcher wahre
-röße zu würdigen weiß.

Wochenbericht.

Schweiz. Die schweizerischen Aktionärs

^ dem Schwindelgeschäft „preußischer
"lturkampf", daS bisher so wenig er-

Änliche Resultate lieferte, notiren wieder

^>kng gute Anzeichen: es sollen sich die

gliche,, vermehren, welche sich den

»Staatsgesehen" unterziehen, um wieder
ch'e Gehälter zu bekomme»! selbst die

'lchöfe fangen an nachzugeben, indem sie
ch>en Anvertrauten gestatten, sich an der

^mögenSverwaltung der katholischen Ge-
feinden zu betheiligen, mithin das staat
liche GesehgebungSrecht hierin uns in den

Zeigen Maigesehcn auerkennen. — Diese
^»Zeichen sind sehr trügerisch, Charakter-
îr'îe Menschen gibt es zwar überall, aber
»nter den deutschen Geistlichen doch nicht
^n?n «us hundert, und von denen, welche
î^e „Gehälter" bekommen, haben sich bei

Briten, nicht alle „unterzogen" und ver-
Hust. Noch falscher ist der Schluß, daß
b'e Bischöfe alle Staatsgesehe im kirch-
Archen Gebiete anerkennen, wenn sie, z u
^ ^ r meid u n g g r o ßer N a chtheile,
brn Katholiken gestatten, sich bei der Ver-
Haltung des kirchlichen Gemeindevermögens
Zu betheiligcn. Was wäre die Folge, wenn
^ es nicht thäten? Die Katholiken müssen
îîch auch dem Civil-Ehegesetz unterziehe»,
Und in Preußen erscheinen sie bei den

^urrwahlen, um ihr „Nein" einzulegen.
Damit haben sie weder die Civil-Ehege-
îehgebung noch das unumschränkte Recht
bes PfarrsahcS ohne Mitwirkung deS Bi-
^choss anerkannt, sondern nur die nach-

Heiligen Folgen »ach Möglichkeit abge-
wandt. So verhält es sich mit ihrer Be-
Heiligung an der Vermögensverwaltung.
Sie sind weit entfernt, der Kirche da S

^ffe und vorzüglichste Recht der Kirchen-

bermögensverwaltung zu bestreiken, eben

H weit entfernt, die Maigesctze insgesammt
Zuzuerkennen.

Die „Germania" saßt diese Gegensähe
îHr gut in folgende Punkte zusammen t

1- Die katholische Kirche wird n i e die

Erklärung eines unbedingten Gehorsams

gegen jetzige und zutünftige Staalögesetze

erlauben, wie sie daö Brodkorbgeseh ver-

langt.
2. Sie wird nie zugebe», daß der

Staat in letzter Instanz über ihre Mit-
gliedschaft entscheide, speziell die „Altkalho--

liken" als z>n katholischen Kirche gehörend

erkläre.

3. Sie wird nie zugeben, daß ein

Geistlicher bloß durch die Gemeinde, den

Staat oder einen Patron, ohne Mitwir-
kung der geistlichen Obern Seelsorger einer

Gemeinde werden könne.

4 Sie wird nie zugeben, daß ein

Bischof oder Geistlicher sein kirchliches
Amt durch staatlichen Urtheilsspruck ver-

liereu könne, und daß die Diözesanen,

resp, die Gemeinden, durch ein staatliches

Urtheil von der kirchlichen Treue

gegen ihren Bischof oder Pfarrer cntbun-

den werden können

5. Sie wird »ie zugeben, daß der

Staat in rein kirchlichen Dingen die oberste

DiSciplinargewalt über die Geistlichen auS-

übe, in letzter Instanz sogar über die Be

schlösse der geistlichen Obern entscheide.

b!. Sie wird nie zugeben, daß der

Staat oaS Recht besitze, dem hl. Vater

d e oberste DiSciplinargewalt über Bischöse

und Geistliche entweder nehme, oder ihn

zwinge, sie a» bestimmte Behörden zu

übertragen.

Das sind die Grundsätze der katholischen

Kirche über die fraglichen Punkte. Sie

werden jedenfalls länger bestehen, als das

Reich von Blut und Eise» und als die

antichristlichen Grundsätze der Kantone und

deS Bundes, wo die Freimaurer in staatS-

gefährlicher Verbindung mit Preußen re-

gieren.

Den JudaSräthen deS „deutschen Mer-

kurs", welche „Bund" Nr. 262 und N.

Zürcher - Zeitung Nr. 370 ebenfalls zu

Nutz und Frommen unseres Landes ab-

drucken, hält der protestantische „Reichs-

bote" folgendes schmeichelhafte Abbild des

AltkatholiziSmuS vor: er sei eine religiöse

Gemeinschaft, welche sich damit einschleiche

(insinuirc), daß sie die Mutterkirchc an

den Staat verrathe und ihm zu seinen

Operationen genaue Erkundigungen über

die Personen durch Vertrauensmänner und

Ausweisung der Ungehorsamen empfehle,

damit so die liberalen Geistlichen Lust und

sichere Stellung im Volke bekommen;

diese liberalen Elemente solle die Regie-

rung klug heranziehen, damit jene sich ein-

mal zum entschiedenen Handeln gegen die

Befehle der Hierarchie entschließen, dann

sei Hoffnung, „daß sie weiter getrieben

werden." „Also persönlich parteiische Be-

gün st i g u n g, S p i o n i r e r e i e n

und Zuträgereien, Cajolirung und Ver-

tuschung, Verlockung auf abschüssige
Bahnen und Compromitirung, das

sind die Mittel, welche der „Merkur"
nicht bloß der Staatsgewalt zur Errei

äung ihrer weltlich liberalen Interessen

zu empfehlen wagt, sondern von denen er

auch einen Vortheil für die eigene re-

ligiöse Sache hofft! Man kann wahrlich

nichts dafür, wenn man sich dabei unwill-
kürlich daran erinnert, daß Merkur nicht

der Gott der ehrlichen Leute war...
eine religiöse Gemeinschaft, die sich in

solcher Weise wirklich in deS Wortes übel-

ster Bedeutung zur Cr e a t ur der libe-

ralen Staatsgewalt machte und auf solche

K ü n st e und Schliche ihr Leben und

Gedeihen gründete, würde sich damit selbst

daS moralische VernichtungSurtheii spre-

chen."

Wohlbekomm'S dem „Bunde" der Nie-

derträchtigen!

— Unter der Ueberschrist „Paragra-
phenklauberei" hält ei» Correspondent?

(allg. Schweizcrzeitung Nr. 173, Bei-

läge), der „Tagespost", mittelbar der

Bernerregierung und der sog. Diözesan-

konscrenz, selbst dem BnndcSrath in kräf-

tiger Sprache eine Reihe von Rechtsver-

letzungen und Gewaltthaten vor: die wi-

derrechtlichc Absetzung des Bischofs von

Basel, unter dem erbärmlichen Vorwand

der „Deplacetirung", gestützt auf eine ein

seilige, geheime Machenschaft und in grel-

lem Widerspruch zu den offenen und beid-

seitig eingegangenen Verträgen; den eben

so unrechtlichen, als despotischen Befehl an

den Klerus, mit dem Bischof jeden amt-

lichen Verkehr abzubrechen; die Abberu-

sung der Pfarrer, die nur ihrer Pflicht

gegen den Bischof gefolgt waren; dann

die Reduktion der Psarrbezirke, zuerst durch

provisorische Verfügung in grellen: Wider-

spruch gegen die Artikel 5 und 6 der Ver-

einigungsurkunde, dann definitiv durch ein

Dekret, wo die Verfassung ein G e-

s e tz verlangte; die vollständig un-
befugte Ernennung der überall zusam-

mengelesenen StaatSpsarrer und die Ueber-

lieferung der Kirchen an sie, die t h a t-

sächliche Unterdrückung des römisch katho-

tischen Gottesdienstes, „welcher vol-
lends, wenn daS neue Gesetz
einmal perfekt geworden, ganz
unmöglich gemacht wird" u. s.

w. „Alle diese Thaten aber haben die

Bundesbehörden, wenn Rekurse an sie ge-

langten, gutgeheißen, unter Vorwänden,

die man kaum ohne Schamröthe
lesen k an n."

Das ist einmal ein Mannes- und ein

ehrenwcrtheS Bernerwort. So muß eS

kommen, wenn Bern aus seinem tiefen

geistigen und moralischen Verfall, wo es

sich in den Bundesbehörden, in den Ge-

richten, in seiner Gesetzgebung und Regie-

rungsweise vor aller Welt blamirt, sich

wieder erheben und eine würdige Stelle

an der Spitze der Eidgenossenschaft wieder

einnehmen soll. Die eigenen Bürger
müssen ihm die Wahrheit offen und nach-

drucksam vorhalten und gegen das bis-

herige schmachbedeckte Lümmelrcgiment pro^

tcstiren.

Aistyum Aaset.

Solothnrn. In B i b e rist hat der

Radikalismus sich wieder in seiner ganzen

Roheit und Rücksichtslosigkeit gezeigt Ge-

gen den Hochw. Hrn. Pfarrer, U. I.
Bopst, einen wohlbegabtcn, wissenschaftlich

gebildeten, sittlich unbescholtenen, Pflicht-

treuen Geistlichen, wurde von dem Kirch-

gcmeinderalh die Abberufung verlangt.

Hr Bobst war früher von der Gemeinde

als Pfarrer vorgeschlagen, im Jänner

1873 vom Regierungsrath als Pfarr-

Verweser gewählt, seither aber seine

Wahl als Pfarrer wohl absichtlich ver-

gessen worden, weil — er sich als katho-

lischcr Priester fest und treu zeigte,

jedoch ohne im Mindesten den Vorwurs
deS sog. Zclotiömus sich zuzuziehen. Nach

der Ostcrzcit stellten die Kirchcnräthe ihm

einen Befehl zu, die sog. Kreuzgänge soll-

ten unterbleiben, ohne ihn vorher um seine

Ansicht zu begrüßen. Er entsprach dem

befremdlichen Ansinnen, hielt jedoch die

Fronleichnamöprozession, welche bei uns

nie zu den Kreuzgängen gerechnet wurde.

DaS hiesige „Tagblatt" verbreitete dabei

die unverschämte Lüge: Hr. Bobst habe

höhnisch erklärt, die Behörden gingen ihn

nichts an, er anerkenne keine StaatSge-

setze, er suche den Streit mit den Staats-

behörden. Bei Anlaß deS Firmunterrich-

teS, den er wie die übrigen Pfarrherren,

gestützt auf den Regierungsbeschluß (K.-Z.
Nr. 26, Ziffer 2) ertheilte, erhielt er

wieder eine beispiellosgrobe Zuschrift von

dem Kirchengemeinderath. Am 23. trat

nun plötzlich die Wahlbehkrde auf die

Sache ein. Es wurden 11 leere Zeddel

eingelegt; Hr. Bopst erhielt nur eine
Stimme. Damit war er als nicht ge-

wählt betrachtet, während es Thatsache

ist, daß der größere und bessere Theil der

Gemeinde f ü r i h n ist. — I» Folge

davon zeigte der RegierungSrath dem



246

Pfarrer an, daß er inner drei Wochen

das PfarrhanS zu räumen habe.

So verfährt man mit einem geborueu

Kantonsbürger, dem Sohne einer acht-

baren Familie des Lantes. einem Priester,
der zu asten guten und vernünftigen Zwc-
cken bereitwilligst Hand geboten, aber un-

vernünftigen und unkirchlichen Zumnthun-

gen nicht zugänglich war. Vom Kirchge-

meinderath wird er auf brutale Art be-

handelt und von der Wahlbehörde im

Stich gelassen, wider Verdienen und wider

Willen der Majorität der Gemeindeglie-

der, welche zur Kirche gehen und zu ihr
gehören. Soll da auch eine Wirthschaft

eintreten, wie in Trimbach und Starr
kirch? — Auch dieser Vorfall wird hoffen!-

lich dazu beitragen, daß über Kurz oder

Lang daS jetzige Wahlsystem, das weder

volkSthümlich noch kirchlich ist und nur
dem Landvogtsystem dient, den Bach hin-

unlergeschickt wird, wie dies längst schon

hätte geschehen sollen.

Luzern. Hr. vi'. A. PH. v o n S e-

g es ser hat wieder ein Bändchen „Stu-
dien und Glossen z u r T a g e s-

g e s ch i chte" herausgegeben und in dem-

selben den „Kulturkampf" zum Vorwurf
seiner Erörterungen genommen. Zeitun-

gen der verschiedensten Richtungen haben

berichtet, daß dieses Buch sofort ausge-

kauft und eine zweite Auflage veranstaltet

worden sei. Es ist dieß eine erfreuliche

Nachricht, denn es kann nur ersprießlich

sein, wenn diese Schrift in verschiedenen

Richtungen studirt wird. Der Staats-
k i r ch l e r s r e u n d kann darin über das

Wesen und die Folgen deS modernen

S t a a t ö - A b s o l u t i s m u S sich auf-

klären; der Protestant wird in der-

selben über viele Vornrtheile, die er be-

züglich der katholischen Kirche mit der

Muttermilch cingesogen, Belehrung finden;

der Alt k a t h olik wird sehen, wie er

seine Gebäude schon im Anfange auf eine

falsche Grundlage gestellt, und wie sehr

er selbst seither seineu ursprünglichen Plan

verläugnet und verändert hat; der Con-

fessionslose jeglicher Spezics trifft
in derselben schlagende Beweise über die

theoretische und praktische Unhaltba.keit

seines Systemes; der U l t r a m o n t a ne

wird mit Vergnügen in den meisten Punk-
ten seine Grundsätze in überraschender

Weise durch gelehrte philosophische und

historische Gründe gerechtfertigt finden,

mit einzelnen politischen Glossen jedoch

nicht immer einverstanden sein.

Im Ganzen ist Segessers Schrift ein

Werk, welches nicht gelesen, sondern st u-

dirt werden will und seine Verbreitung

ist schon in dieser Beziehung ein gutes

Zeichen, indem fie zeigt, daß unsere Zeit

einer auch ernster n Lektüre noch fähig

ist.

Bern. A l t k a t h o l i s ch n Hoch-
schul e. Die berühmte altkatholische Fa-

kultät in Bern, bestehend aus fünf Pro-

stssoren und zehn Stück Studenten, von

denen die meisten gar keine Gymnasial-

bildung genossen, hat einen harten Verlust

erlitten. Die Seele ist aus diesem kirch-

lich-siechen Leib vcrdustet, d. h. der große

ConzilS-Briese-Friedrich hat seine Kirchen-

geschichtsprosessur an der bernischen alt-
katholischen Fakultät niedergelegt und ist

wieder nach München zu Bier und Dampf-
nudeln zurückgekehrt; hingegen hat er als

Organisator unserer altkatholischen Fakultät

für einen Nachfolger im Amte gesorgt und
"

von der protestantischen Vernerregierung
einem gewissen Dr. Woker aus Westphalen,

aber in München auf allkatholischem Lager,

zum KirchengeschichlSprosessor wählen lassen.

Auch der altkatholische Kirchenrechtspro-

fessor Dr. Garcis hat die berühmte neue

Friedrichs-Fakultät verlassen und einen Ruf
an die Universität Gießen angenommen

Der große Friedrich scheint überhaupt

in Bern und bei seineu Hochschulkollegen

nicht gerade angenehme Stunden verlebt

zu haben in der letzten Zeit. Namentlich

die Professoren der juristischen Fakultät

haben in letzter Zeit die altkatholische

Schwindelanstalt sehr von Oben herab be-

handelt und wollen von der Besetzung der

Professur für kanonisches Recht ihrerseits

nichts mehr wissen. Ein anderer Rechts-

Professor ist kürzlich in einer Broschüre

der Regierung, die ihm Brod gibt, ent

gcgengetreten, weil er als Mann deS

Rechtes und der Gerechtigkeit hinsichtlich

der Verbannung der jurassischen Geistlichen

ihre Art und Weise, die schweizerische

Bundesverfassung zu interpretiren, nicht

theilen konnte. Ein dritter Rechtsprofessor,

Bruder des Herrn Professor Dr. Carl

Vogt in Gens, gewesener deutscher Reichs-

Verweser, führt den Ulrramontanen in

Bern die NevindikationSprozesse für das

ihnen weggenommene kirchliche Eigenthum,

und ein vierter Professor des französischen

Rechts ist ein ganz regelrichliger ultra-
montaner Katholik, was ihm die Berner-

regicrung vor seiner Wahl unglücklicher-

weise nicht angerochen zu haben scheint.

Die meist materialistischen Medizinprofes-

soren und rationalistisch-protestantisch-theo-

logische Fakultät machten die altkatholischen

und offiziellen Fakultäts-Essen mit, aber

nachher stieß ihnen die „neumodische Meß-

leserfabiike", wie ein frivoler Mediziner

das neue Friedrichsinstitut nannte, im

Magen auf. So war Herr Dr. Friedrich
in einer sehr unglücklichen Gesellschaft, und

trotz seiner „theologischen Wissenschaftlich-

keil" flogen Pfaffen rechts und Pfaffen
links in den Gängen der Hochschule herum,

wüste Klänge für den „berühmten" Eon-

zilskorrespondenten der „Allg. Augsburger-

Zeitung."

Dazu kam in letzter Zeit viel Acrger
und Verdruß mit seinen Kindern, d. h.

wenigstens mit denen in Bern, oder mit
seinen zehn „christkatholischen Theologie-

studenten." Denken Sie sich, waö da seit

einiger Zeit mit einigen dieser alt-katholisch-

christlichen Studenten passirt ist. Einer

wurde um Mitternacht in so trunkenem

Zustande vom Straßenpflaster aufgelesen,

daß ihm Nock und Hosen und Stiefel und

die Cvrpsinütze gestohlen werden konnten.

Ein barmherziger Polizei-Samaritaner trug
dann den altkatholischen Vollzapf auf die

Hauptwache. Die Studentenverbindung

„Helvetia", welcher dieser altkatholische

Theologe angehörte, suspendirte ihn auf
einen Monat und verbot ihm das Tragen
der rothen (Jakobiner-) Mühe.

Ein zweiter „christkatholischer" Theo-

logiestudent wurde wegen unsittlichem Le-

benswandel «oum intumiu» auS dem Zo-

fingerstudeutcuvelein hinaus geworfen, der

meistens aus protestantischen Theologen be-

steht. DaS waren in den letzten Wochen harte

Schläge für die heilige Familie des Hrn.
Professor Dr. Friedrich als Dekan der

altkatholischen Fakultät. Und das Schlimmste

war, daß die ultramontane Presse diese

Scandale schonungslos und mit Namens-

nennung der Betreffenden publizirte und

nicht als „römische Lügner" dementirt

werden konnte. So wurde diese Zwitter-
Theologiefakultät schon im zweiten Se-

mester ihres Bestehens moralisch und öffent-

lich todt geschlagen. Ein altkatholischcr

Professor hob gegen einen Artikel eines

ultramontanen Blattes einen Jnjurienprozeß

an, soll aber für gut gefunden haben, die

Klage wieder zurückzuziehen und still und

stumm seine bernischen Silberlinge zu ver-

zehren.

— Die katholische Pfarrei in Bern ist

ausgeschrieben. Herbei, wen es gelüstet,

der rechtslosesten aller Regierungen nnbe-

dingten Gehorsam zu leisten und ein Kir-
cheugesetz anzuerkennen, das die Lehre der

katholischen Kirche auf den Kopf stellt;

herbei, wen es gelüstet, in einer geraubten

Kirche das womölläum Luoi'istoium zu

feiern und von der Kanzel herab, neben

dem Bilde des Gekreuzigten, die Lehre

von der ewigen Gerechtigkeit zu verkünden,

zu seiner eigenen Verwerfung-
— In Viel haben sie wirrer einmal

auf den „kleinen" Pfarrer gefahndet, de»

sie so groß fürchten. Die protestantische

Wirthin, in deren Haus sie ihn suchte»,

sagte dabei dem Pfaffeujäger: „Ich st^

Ihnen, wenn Sie den Hrn. Pfarrer g^

funden hätten, so hätten Sie ihn »stst

aus meinem Hanse fortgenommen;
bin ich Meister."

Jurit. Pruntrnt ist um einige

Aergernisse reicher geworden. Professa

Duc ret wurde ohne alle christlichen

chen mit Musik und Marsch in die Erde

gelegt und die Schuljugend zum Beglest

kommandirt und sogar ein Zögling, rveil

er seinen Unwillen auösprach, gestraft.*)

Bei diesem Anlaß haben die Radikale»

sich nicht nur vor dem römisch-, sonder»

auch von dem alt-katholischen KultuS ist-

trennt und die Mitwirkung des Staats

Pastors Pipy zurückgewiesen. Hier habe»

die Radikalen wenigstens offen gehandelt

und ihre Evmödie mit dem Altkatholizis-

mus nicht fortgespielt.

Am gleichen Tage wurde ein Kreuz !»

der Nähe der Stadt auf abscheuliche Weist

profanirt. Der Uebelthäter soll ein ---- J»^
(ungetanst oder getauft?) sein. Es fällt

auf, daß die Berner Polizei, welche st

scharfe Augen hat, wenn es römisch'-kath-

Priester betrifft, die Frevler noch nicht sst°

funden hat.

Solche Aergernisse sind gewiß geeignet,

die Freisinnigen, welche noch Christen sind,

zum Nachdenken zu bewegen und sicki d>e

Frage zu stellen i „Wohin kommen wst

mit unserem Fortschritt?"

StaatSpastorliche Lebens-
b i l d e r. In Courtedour vegetirt st't

einiger Zeit ein Staatsgeistlicher, der siä)

L a g n e a ur nennt und eine Weibsperst»

und ein Kind bei sich hat. Vom Ge^

meindevorsteher zur Vorlage der Heimats-

schriftcn aufgefordert, erklärte derselbe, daß

weder er, noch die Weibsperson solche br-

sitze; hingegen behauptete der StaatSpastM',

daß er vom Papst (dem Berner-Papst?)

den Auftrag erhalten habe, Courtedour Z»

e v a n g e l i s i r e n. Als der Gemeinde-

Vorsteher hieraus den Vorweis dieses päpst'

lichen Auftrags forderte, zupfte die Wests-

Person den Staatspastor und zog ihn mit

sich zum Zimmer hinaus.

— Letzter Tage wollte StaatSpasst^

Pipy in der Hauptstadt des JuraS ei»^

Beerdigung vornehmen, hatte aber kein?

*) Wird der Berner Regierungsrath »»^

der Bundesrath in dieser Strafe nicht ei»e

Bundesverfassungsverletzung sehen?
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'»istranten. Da durchwanderte der

^taatspastor im kirchlichen Ornat die

fassen der Stadt und suchte nach Knaben.
ils er endlich solche erhascht, begab er

"ch in das Todtenhauö und begann da
'u t den Weibern zu plaudern und einer

"^^übergehenden Dame die Hand zu drücken
""d alles das im „kirchlichen Ornat. DaS
»Pays" hat die Unverschämtheit, zu fra

: ob diese Dame etwa zur Partei des

'MnrinM sggi'gs et psu vorrarr» gehöre?
Dieser Tage lief folgende Erklärung,

"verzeichnet Josephine Doyo» in St, Im
'"îr, durch das ganze „liberale" Zeitnngs-
^därni, namentlich auch Basels: „Ich
bekenne

zu ,neiner Schande, daß die An-
Huldigungen, die ich an verschiedenen Or-

und in der Eisenbahn gegen den libe-
^ulen Pfarrer und seine ehrcnwerthen Amts-
Gossen im bernischen Jura auSgcschrieen

unwahr sind. Ich wurde von ultra-
^euitaner Seite her verleitet, um dem

Oralen Katholizismus zu schaden. Nun
aber dieselbe Frau im „Jura", in

^che,» die Erklärung ursprünglich ge-
"übe», bekannt: sie habe auf der Eisen
"hn Ante von St. Immer getroffen,
î>en Fronde in Angriffen ans die Katho-

bestehe — und dann ans eine Ver-
"!"N,ng der verbannten Priester bemerkt:

selben seien doch gewiß so viel werth,
^ die Eingedrnngenen. Von dem An-
basier, einem Protestanten, aufgefordert,

îNins „Gottesdienst" zu besuchen, habe
üe der Gerüchte erwähnt, die über den-
^ben, vnn seinem Aufenthalte in Noir

'Uunt her, noch jetzt in ganz Freibergen
""'laufen. Das sei nun in St. Immer
""chbar geworden, und nun habe man sie

allen Seiten eingeschüchtert, mit Ge-

^"gniß bedroht, und endlich auf Einla-
"ng Mirlins zu einem Gange zu ihm

Klängt. Sie habe ihm die Sache er-
è"^lt, er dann einen einfachen Rückruf
Klangt und sie einen solchen, ohne den

Zuhält nur zu lesen, unterschrieben. Wie

^ iw überrascht gewesen, als sie aus der

l»ng ersehen, waö sie unbewußt unter-
sieben habe! Sie erklärt nun, daß eö

""'vahr sxj^ daß sie etwas erfunden
"be oder von den Ultramontane» ver-

î ^tel worden sei. „Ich hätte vorgezogen,

l ^er Monate Gefängniß auszuhalten,

^ Nne solche Unwahrheit zu unterzeichnen,

ich sie gelesen hätte." Mirlin ant-

^°^et mit gemeiner Schimpferei, ohne die

^'gstellung durch Frau Doyon anzu-
Achten.

In Glovelicr starb Frau Jean-

^"at, lang ein theures Schäfchen Von-
^"6, nachdem sie sich muthvolk mit der

Kirche ausgesöhnt. Ebenso wies ihn der

Wirth I. Bailat, in dem er einen seu

rigen Anhänger erblick! hatte, auf dem

Todbette entschieden zurück, berief dafür

den Abbs Lâchât, der, »neingedenk der

jüngst erlitteneu rohen Verhaftung, nicht

zögerte und ihn zur Kirche zurückführte..

Seiner Leiche bemächtigte sich dann der

„StaatSpfarrcr."
Aarg-ül. Nach dem „Schwcizerboten"

wird ein „Antisegesser", eine einläßlichere,

populär geschriebene Krilik der Segesser'

scheu Schrift, vorbereitet und bald in Form
einer Broschüre erscheinen. „Die aus ge-

waudtcr, mit den Verhältnissen durchaus

bekannten Feder kommende Schrift wird

jedem Freunde der Wahrheit willkommen

sein " — Vorderhand interessirt uns nur,
ob sich der Verfasser den Freunden
der Wahrheit offen nennen werde.

Basel. Letzten Dienstag Abends 8 Uhr

begannen in der von der evangelischen
Allianz gemietheten und zu diesem

Zwecke festlich beleuchteten Säugerhalle die

in den TageSblätlern angekündigten reli-

giöseu Verträge.
Die etwa 250') Personen zählenden

Zuhörerschaft, aus allen Ständen und

Bekenntnissen gemischt, bestand etwa zu

zwei Dritttheilcn auS Frauenspersonen.

Die Vorträge der Herren Rig gen-
bach und R a p p a rd dürfe» als sehr

gemäßigte, von religiöser Ueberzeugung

durchdrungene, bezeichnet werden. Eine

unrühmliche Ausnahme bildete der Vor-

trag des Herrn Pfarrer Gerber «uS

Bern, der in seinem Uebercifer, gleich Ein-

gangs seiner Rede nach Verherrlichung des

irdischen Vaterlandes nicht umhin konnte,

der von ihm, wie eS schien, tief gehaßten

römisch-katholischen Kirche
EineS zu versetzen. Wir gestehen offen,

so berichtet das „BolkSblatt", daß wir

von dieser Seite einen solchen „Tritt"
nicht erwartet, sondern mehr Takt und

Nächstenliebe, hauptsächlich aber mehr

Wahrheit zu finden uns berechtigt glaub-
ten. Herr Gerber sagte nämlich nuter

Anderem, die katholische Kirche sei in Hin-
sicht der Buße, im Gegensatz zur evange

tischen, eine „bequeme,, Kirche, in welcher

sich Jeder, gestützt auf deren Macht und

Größe, seiner Sünden „bequem" erledige.

Das ist doch zum mindesten gesagt eine

Unwahrheit; denn außer der Abschaffung
des unbequemen Cölibatö war ja

gerade der strenge Geist der Buße und

das Bekenntniß der Sünden, die Ohren-
beichte, wesentlichster Grund der Glaubens-

spaltung und des Aufbauen« einer der

menschlichen Schwachheit mehr schmeicheln-

den, neuern „bequemern" Kirche. Natür-
lich darf es uns nicht mehr wundern, daß

unter der Herrschast der neuen Bundes-

Verfassung im „freisinnigen" Kanton Bern

ein unter schwerer Bärentatze seufzendes

Jurassisch-Polen möglich ist, wenn selbst

Vertreter der strenggläubigen protestant!

scheu Richtung sich solche lieblose Ausfälle

gegen die römisch-kaiholischc Kirche erlauben

dürfen, ohne vor sich selbst zu cnöthen.

Msthuui St. Hassen.

AuS dem deutschen Nachbar-
reich vernehmen wir, daß die k aIhol.
Geuer alver s a m m lung Deutsch-
lands vom 1. bis 4. S e p t e m b e r
zu Fr ei bürg im Breisgau stattfindet.

Aisttittm Sitte».
Wallis. Wie wir vernehmen, hat der

h. StaatSrath bereits eine Einladung au
das ehrw. Domkapitel von Sitten erlas-
sen, mit der Bitte, die üblichen Kaudida-
turvorschläge aus 10. August, Eröffuuugö-
tage der Sitzung, einzureichen. Die Vor-
schläge gelangen sodann au den Großen

Rath und von diesem an den apostolischen

Stuhl.

Visthum Henk.

Genf. Se. Heil. Papst Pius IX.
hat den Hagelbeschäoigten des Ktö. Genf

Fr. 1000 geschenkt. Msr. Agnozzi,
welcher noch immer a» der Schweiz gro-
ßeS Interesse nimmt, erzählte dem hl. Va-
ter daS Unglück, welches Genf betroffen,
und sogleich gab Piu s IX. seinem edlen

Herzen durch obige milde Gabe Ausdruck.

Es ist dieß ein schöner Zug des PapstS

für ein Land, das seincn Nuntius und

seinen apostolischen Vikar a u S g e w i e-

s e n hat.

— Msgr. M e r m illod hat in
St. Omer (Frankreich) für die Hagelbe-

schädigten Genfs einen Vortrag gehalten

und reichliche Gaben gesunden. Die Col-
lecte deS kathol. «Oourrisr rls Ososvs-

hat bereits Fr. 6000 überschritten.

— Die Kirche zu Saconner wurde den

23. d. den Altkatholiken durch die

P o l i z e i g e w a l t ausgeliefert, trotz

deS Protests der immensen Mehrheit der

Gemeinde; allcS zur größern Illustration
der modernen Freiheit und Gleichheit!

Italien. Ultra montane Fort-
schritte. Das Ergebniß des TagcS in

Italien ist der vollständige Sieg der Ka-

tholiken bei den Stadtrathswahlcn in
Genua und andern Städten. Ein Theil
des frühern Genueser Stadtrathes wollte

in den Schulen durchaus den katholischen

Katechismus abschaffen. Man nahm zu
einem Plebiscit der Väter der Schulen
seine Zuflucht und hielt Volksversamm-

lungen ab, dies Plebiscit war aber für
Beibehaltung deö KatcchiSmuS; nun in-

triguirten die Liberalen auf jede mögliche

Weise und führten sich so auf, daß die

Regierung den Stadtrc.th auflösen mußte.

Bei der Neuwahl nun wurden trotz aller,
auch oer unwürdigste» Wahlmanöver, welche

von diesen Herren angestellt wurde», die

die „Freiheit" im Munde führen und

„ihre Willkür" darunter verstehen, 41

Katholiken gegen 7 Liberale gewählt. Dieser

glänzende Sieg beweist von Neuem die

Macht dcr katholischen Partei in Italien
und läßt u»S aus eine bessere Zukunft
hoffen. Auch auS T u r i u meldet der

Correspondent dcr „Opinione" eine auf
fallende Thatsache. Der dortige oberste

Schulrath, Carbone, bekannt durch seine

voltairianischen Gesinnungen, mußsc seine

Entlassung nehmen und zwar, wie der ge-

nannte Correspondent in vcrblühmter Weise

zu erkennen gibt, wegen eben dieser libe-

ralen Gesinnungen; der Stadtrath von
Turin habe jesuitischen Einflüssen nachgc-

geben und den Schulralh dadurch zu Falle
gebracht. Man weiß schon, was diese

jesuitischen Einflüsse zu bedeuten haben!

Frankreich. Paris. Freimaurer
und G o t I e s l ä u g n e r. In den

Sälen der Großloge von Frankreich waren
3000 Freimaurer versammelt, um der

Aufnahme der Abgeordnete» Littrs und

JuleS Ferry und des Professors I. Chavcie

beizuwohnen. Voraus ging ein Gastmahl,

an welchem u. A. Gambclta, dcr Jude

Crsmieur, Jules Simon, Arago, Tolain,
Louis Blanc, LangloiS, der Jude Bam-

berger, Challemel beiwohnten. Bei der

Aufnahme hielt der gelehrte LittrcZ eine

„positivistische", stoffgläubige und gotles-
längnerische Rede. Der Mann der Wissen-

schaft wisse nicht, waö Gott heiße. Das
Leben habe sich stufenweise, vom niedrigsten

Thierchen bis zum Menschen entwickelt, der

sonach ein vervollkommnetes Thier wäre.

Ferry und Chavse (ein abtrünniger bel-

gischcr Priester) verlangten dann die Ab-

schaffung der Gottesdienste — worauf

auch Gambetta, Arago und Simon ihren

„Bruder" anrednertc». Die -Rspudlisiuo
kvanyaisö' erklärt: auf Littrs'S Bahn
müsse man sich fortan in allen Fragen

bewegen, welche den wissenschaftlichen und

sittlichen, staatlichen und gesellschaftlichen

Fortschritt der Menschheit betreffen. Auch

die Kinder werden freimanrerisch erzogen

werden müssen.
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Persoual-Chrouik-

S o l o t h u r ». In S chöncn w e r d

starb den 21. Juli nach kurzer Krankheit der

Senior des Stiftes, Hochw. Hr. Chorherr

Joseph Settier, 80 Jahre alt. „Hr.
Chorherr Settier war ein stiller Wohlthäter
der Armen," setzt das „Echo" bei.

Vom Düchcrtische.

Nàlomiìlum kamanornm Nnntlssn.

Lx eoàieibus Nsnuseripti» eruit reeonsuit

xrolegomenisguo et eommontsriis instruxit

lluxa Dsommor Miool. et ?liil. Dr.,

in Dniversitalo I,itt. Vrstistsn. Itwolox.

?rok. orstin. à kslisbonw. Manz 1375.

110 Seiten.

Da« Buch ist eine Festgabe auf die sünfzig

jährige Priesterjnbelseier des FilrstbischosS För-

ster von BreSlan. Der Hochw. Hr. Verfasser.

Domherr und Thcologieprosessor an der BreS-

lauer Universität, Ehrenmitglied der thcologi-

scheu Fakultät in Wien, ist durch eine Reihe

tiefgelehrter Schriften und in biographischer

Hinsicht besonders durch seine ausgezeichnet

schönen -Nîsoi-ieoràs Domini- längst be-

rühmt. Daß man auch im gegenwärtigen

Werke sehr werthvolle Ausschlüsse sür Theologie,

Geschichte und Kirchenrecht erhalte, da« ver-

bürgt schon der F u n d o rt, Rom. Das

Buch ist, möchte man sagen, ein im besten

Sinne des Wortes internationales. Wo im-

mer in der Welt man einen Bücherschatz von

Oucllenwerken anlegt, wird man in die Samm-

lung nebst den frühern Arbeiten des Versassers,

diese Zugabe, Nantisss, mitausnehmen müssen.

Zum Beweise dessen sei einfach gestaltet, die

Inhaltsangabe zu wiederholen, mit der das

Werk sich selbst einführt!

„Aus mehreren hundert Codices der Vati-

eana, Vallicellana, Corsiniana, Angelica und

anderer Bibliotheken Rom«, die der Heraus-

geber Jahre lang durchforscht hat, geschöpft,

liefert die Nantisss wichtige Beiträge zur

Theologie, zur Geschichte und zum Kirchen-

recht. In den Prolegomana ist aus die Rc-

sultate der frühern Werke fàalseta klomana,

Nonumenta Vatieana; zur Kirchengeschichte

des 16. und 17. Jahrhunderts u. s. w.) Be-

zug genommen, mit denen die gegenwärtige

Publikation in genetischer Verbindung steht.

Handelt die erste Abtheilung von der Consti-

tution Johanne« XII. guis vir rsprobus,

so bereichert die zweite den kritischen Apparat

zu den öeriptores llrszeiw ortkolloxw. Auf

die Xnaieeta Brickontins fill.) folgen sodann

Mittheilungen aus den Consistvrialakten und

päpstlichen Diarien (IV.). Weiter betreffen die

Xneeàota Lorgtwsisna sV.) die offizielle

Corresponde»; der Staatssecrelaria mit den

Nuntien unter dem Pontificat Pauls V.,

während der sechsten Abtheilung die Scheden

von Sirlet, Baronius und Bellarmin zu

Grunde liegen. Nicht minder wird die Detail-

forschung durch das Lpieilegium lansenisti-

eum ot (Zuististieum (Vil.) gefördert. Den

Schluß bilden sVIll.1 Logmina varia fiir Kir-

chengeschichte des Occidents und Orients. Ein

Commentar läuft dem Text parallel. Zur

Orientirung dienen der Ktonelius Loàioum

und der Inclox rerum et xersvnarum.«

X. I-.
»

5 »

Aenaattsch« Iàchtung von Siegfried

Wt's Aufruhr im Zreiamt vom Januar

l84l. Eine Gegenschrift. Die Geschichtsmache-

rei der Radikalen und ihr Treiben vom Jahre

1830 bis 1811 sowohl in der Schweiz im All-

gemeinen als ganz besonders in den Freiäm-

tern, im Kt. Aargau, ist an der Hand der

besten GeschichtSqnelleu dieser Zeit iVögeli,

Escher, Hurter, Baumgariner und Siegwart-

Müller), wie auch mit Benutzung der Ar-

chive, Protokolle und gleichzeitig abgefaßter Be-

richte nebst Anhörung noch lebender, mithan-

delnder Augen- und Ohrenzeugen, in diesem

Büchlein scharf gezeichnet. Die Versasser, wohl

mehrere Freiämter, haben sich besondere Mühe

gegeben, die Lüge wegen des Sturmläutens

am 11. Jänner 1811 im Kloster Muri, worin

A. Keller einen Hauptgrund zur Aufhebung

dieses hochgeachteten Stifte« zu finden glaubte,

nach allen Seiten zu beleuchten.

Wir empfehlen dieses interessante Buch allen

Freunden der Geschichte. ES ist ein Ring der

langgestreckten Kette der vielen und wichtigen

Ereignisse in der Eidgenossenschaft von 1830

bis 1875. (Schwyz, bei I. Bürglcr-Römer.

1875. S. 111. 8°. Preis l Frk.)

Schweizerischer Pius-Berein
Lmolanzo-Lefchtinignng.

X. Jahresbeitrag von den OrtSvcreinen:

Dissenlis Fr ?6. 20, Oberurnen 11. 70,

Zeiningen Fr. 10.

Inländische Mission.

I. tAewöbnlikbe Peretnsbetträqe
Uebertrag laut Nr. 30: Fr. 15,64t. 05

Aus der Pfarrei Koßau „ 100. —

„ „ Menznau „ 88. 30

Von K. D. in Baden „ 10. —
Aus der Pfarrei Fischingen „ 10. —

„ „ Selzach „ 5. —

„ „ „ Dußnang „ 2. —

„ „ Gemeinde Nenheim „ 24. —

„ Pfarrei Nomanshvrn „ 50. —

„ „ Hasle „ 30. -
Fr. 15,961. 25

O.r Kassier der inl. Mission:
vkeilfer-iîlmiiicr i» Luier».

Bei der Expedition eingegangen:
Für oie römisch-kathol. Kirche in Ollen:

Aus der Pfarrei Würenlingen Fr. 10. —
Von Hochw. Psr. Neichmuth in

Glarus „ 3. —

Für die röin.-kath. Kirche in Dullikcn
Aus der Pfarrei Würenlingen „ 10. —
Von Ungenannt aus Dußnang „ 20. --

Lehrlings-Patronat.

Lehrmeister:
Im St. Gallischen 2 Schuster, 2 Schnei-

der, 2 Maler, 2 Schmiede und 1

Buchbinder.

Ein Coiff-ur, Rastrer, nimmt bei länge-

rer Lehrzeit einen Lehrling unentgeldlich.

Im Thurgau l Schreiner und 1 Schuster.

Im Kt. Zug ein Schneider.

Lehrlinge:
Im Thurgau Einer zu einem Metzger.

Im Kt. Zug Einer zu einem Buchbinder-

Im Kanton Unterwalden Einer zu einen«

Drechsler.

Im Kanton Aargau Einei in ein Han-

delshauS.

Aas cLeßrliiifisplllronllt
in Ionschwhl.

Der
christliche Staatsmann-

Dieses von Gf. Th. Schercr-Boccard

verfaßte Handbuch für jeden Staatsbi'n^«

zur richtigen Erkenntniß und Ausübn»-!

seiner politischen und socialen Rechte und

Pflichten wurde von der Schweize«
K i r ch e n z e i t u n g Nr. 4, Va te «"

land Nr. 47, S olo t h u r n er Ä >«'

z e i g er Nr. 49, O st s ch w e iz Nr. 0?,

F rei bürg er Zeitung Nr. is,

Walliser Bote Nr. 8, Obwald-
ner Volksfreund Nr. 10, Ch«^
nigueur Nr. 34 und 40, Echo vo«»

Jura Nr. 4V, N e u e Z u g e r Ze

tun g Nr. 20, V o l k s s ch u l b la tt
Nr. 12, Liberté Nr. 95 w. bestes

empfohlen, kann von nun an um Fr. 2.

bezogen werden bei B. SchwendimaNll >»

Solothurn

Bei D. Schwendiman», Buchdrucker, in

Solothurn, ist zu haben -

Jubiläums-Andenken
mit

portrait des yf. Waters Wins
Preis einzeln 7 Cts., per Dutzend 60 Cts.

HilMn-Onumenten- uiul DNi'pinentcn-Innälung A
von

M. Löchle-Sequin
in Solothurn,

empfiehlt sein reichhaltiges Lager in feinsten und gewöhnlichen Stoffen, WA
für alle kirchlichen Bedürfnisse, deutsches und französisches Fabrikat,
in stylgcrechter Ausführung nach kirchlicher Vorschrift in gothischen
und gewöhnlichen Formen. In Spitzen gioßc Auswahl. In Lein--

zeug alles Nöthige. Stearin-, wie feinste Wachskerzen in billigem
Preis. JnOrnamentcn, «vas für die Kirche nöthig ist, Zeichnungen
ohne Zahl, Blumen für Altar und Trauer Anlässe in Auswahl.

Reparaturen werden prompt und billigst besorgt, in Paranicute»
und Ornamenten. So können auch Fourniture» jeder Art bezogen
werden.

Solide Waaren und Arbeiten zusichernd

Druck und Erpedition von B. Schwendimann in Solothurn.


	

